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Entflechtung von Energieversorgungsunternehmen

nach EU-Recht
Auswirkungen auf vertikal integrierte Unternehmen

Im Rahmen der neuen bilateralen Verträge soll auch das

Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU neu
verhandelt werden. Die EU hat der Schweiz dabei
klargemacht, dass diese das EU-Recht übernehmen
muss, wenn sie am EU-Strom-Binnenmarkt teilnehmen
will. Mit möglichen Auswirkungen einer solchen
Vereinbarung müssen sich Schweizer Energieversorgungsunternehmen

frühzeitig befassen. Der vorliegende
Artikel gibt einen Überblick.

Peter Imfeid

Seit dem 1. Januar 2008 ist das

schweizerische Stromversorgungsgesetz
(StromVG) in Kraft. Um einen transparenten

und diskriminierungsfreien
Netzzugang zu gewährleisten, sind die

Energieversorgungsunternehmen (EVUs)
verpflichtet, den Netzbetrieb von ihren
übrigen Tätigkeiten informatorisch und
buchhalterisch zu entflechten [1], Die
Entflechtungsbestimmungen für den
Elektrizitätsbinnenmarkt in der Europäischen

Union, wie in der Richtlinie
2009/72/EG [2] festgehalten, sind hingegen

wesentlich strenger. Bei der Umsetzung

in das jeweilige Länderrecht
besteht wenig Spielraum für die einzelnen
Länder. Für die nachfolgend vorgestellte
Untersuchung wird die Umsetzung in
Deutschland als Basis herangezogen.

Übernahme des EU-Rechts ist
wahrscheinlich
Seit Juni 2012 sind die Verhandlungen

über die bilateralen Verträge mit der
EU verstärkt ins öffentliche Interesse
gerückt. Im Schreiben vom 15. Juni 2012
hat der Bundesrat der EU Vorschläge
zur Lösung der institutionellen Fragen
unterbreitet und vorgeschlagen, dass

«institutionelle Lösungen vorerst im Rahmen

des Strom-Dossiers gesucht werden,
da in diesem Dossier die Verhandlungen
schon weit fortgeschritten sind und auf
beiden Seiten ein grosses Interesse an
einem bilateralen Abkommen besteht»
[3]. Am 21. Dezember 2012 machte der

EU-Kommissionspräsident José Manuel

electrosuisse^»

Barroso in seiner schriftlichen Antwort
an Bundespräsidentin Eveline Widmer-
Schlumpf klar, dass die Teilnahme der
Schweiz an Bereichen des EU-Binnenmarktes

nur möglich sei, wenn das

entsprechende EU-Recht automatisch
übernommen werde. Er schloss auch eine

Musterlösung im Rahmen des
Elektrizitätsabkommens aus [4]. Es ist somit
davon auszugehen, dass bei Abschluss
eines Stromabkommens mit der EU das

entsprechende EU-Recht mit hoher
Wahrscheinlichkeit von der Schweiz
übernommen werden muss.

Die Einbettung der Schweiz in den

europäischen Energiemarkt wird auch

von der Strombranche als unerlässlich
für die Versorgungssicherheit und als

wichtiger Pfeiler für die Umsetzung der
Energiestrategie 2050 angesehen. [5, 6]

Angesichts dieser Fakten kann davon

ausgegangen werden, dass die schweize-

Vertraulichkeit und ; Getrennte
diskriminierungsfreier Kostenrechnung

Zugang zu und
Informationen Jahresrechnung

Gesetzliche Vorschrift

rische Elektrizitätswirtschaft in den
nächsten Jahren mit der Umsetzung des

EU-Rechts konfrontiert sein wird. Somit
ist es eine strategische Aufgabe jedes
vertikal integrierten EVU, sich mit den
Auswirkungen auf die eigene Unternehmung
auseinanderzusetzen.

Mehrheit der Schweizer EVUs
ist vertikal integriert
Die Entflechtungsbestimmungen im

EU-Recht richten sich an vertikal
integrierte Unternehmen. Als vertikal
integriertes Unternehmen gilt «ein
Elektrizitätsunternehmen oder eine Gruppe von
Elektrizitätsunternehmen, in der ein und
dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist

(sind), direkt oder indirekt Kontrolle
auszuüben, wobei das betreffende
Unternehmen bzw. die betreffende Gruppe
von Unternehmen mindestens eine der
Funktionen Übertragung oder Verteilung

und mindestens eine der Funktionen

Erzeugung von oder Versorgung mit
Elektrizität wahrnimmt» [7].

Ist der Verteilnetzbetreiber Teil einer
vertikal integrierten Unternehmung, ist
er verpflichtet, zumindest hinsichtlich
Rechtsform, Organisation und
Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen

Tätigkeitsbereichen zu sein, also von
denjenigen Bereichen, die nicht mit der
Stromverteilung zusammenhängen. Es

gibt für Verteilnetze aber keine
Verpflichtung zur Trennung in Bezug auf
das Eigentum (Ownership Unbundling).
Elektrizitätsunternehmen mit weniger
als 100000 angeschlossenen Kunden

Organisatorische ; Rechtliche
Trennung des Netz- j Trennung
betriebs & Gleichbe- ; des

handlungsprogramme Netzbetriebs

Keine gesetzliche Vorschrift

Bild 1 Formen der Entflechtung und deren Anwendung für Verteilnetze in der Schweiz.
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Bild 2 Varianten der Ansiedlung der Netzgesellschaft.

Tochtergesellschaft

oder kleine isolierte Netze erfahren
hinsichtlich operationeller und rechtlicher
Entflechtung Erleichterungen. Die
Einführung dieser Erleichterungen obliegt
den Mitgliedstaaten. Es ist offen, ob
diese Erleichterungen auch in der
Schweiz eingeführt würden.

Die überwiegende Mehrheit der EVUs
in der Schweiz sind vertikal integrierte
Energieversorgungsunternehmen, denn
sie betreiben in der Regel ein Netz und

versorgen ihre Kunden mit Strom.
Entscheidend ist jedoch, wie sich die
Integration bei Unternehmensgruppen und
Beteiligungen definiert und welche
Gesellschaften betroffen sind. Eine vertikale
Integration liegt auch dann vor, wenn die

Tätigkeiten innerhalb einer Gruppe von
Unternehmungen gebündelt werden.
Eine Gruppe besteht, wenn über Rechte,

Verträge oder andere Mittel bestimmender

Einfluss von einer Unternehmung auf
die andere ausgeübt werden kann. Eine

Mehrheitsbeteiligung führt immer zu
einem bestimmenden Einfluss, bei
Minderheitsbeteiligungen reichen bereits
Zusatzrechte, beispielsweise dasjenige,
Mitglieder in der Unternehmensleitung zu
bestimmen und Verwaltungsräte zu stellen,

oder ein Vetorecht, um einen
bestimmenden Einfluss auszuüben.

Ausnahmebestimmungen für
Unternehmen mit weniger als 100 000 Kunden
beziehen sich immer auf die vertikal
integrierte Gruppe von Unternehmungen.
Wenn also alle EVUs in der Gruppe
zusammen über mehr als 100000 Kunden
verfügen, wirkt sich das auf alle
Einzelunternehmen aus, auch auf solche mit
weniger als 100000 Kunden. Als Kunden
gelten vereinfacht dargestellt die

Rechnungsempfänger.

Entflechtung nach EU-Recht
umfasst neue Dimensionen
Neben der in der Schweiz bereits

eingeführten informatorischen und
rechnerischen Entflechtung wären
zusätzlich die operationeile und die
rechtliche Entflechtung umzusetzen
(Bild 1). Das Ziel der rechtlichen
Entflechtung ist ein Netzbetreiber, der
hinsichtlich der Rechtsform unabhängig
ist. Somit muss das integrierte
Energieversorgungsunternehmen über mindestens

eine separate Gesellschaft verfügen,

die das Netzgeschäft betreibt und
von der Energieerzeugung und dem
Vertrieb getrennt ist. Grundsätzlich
besteht Freiheit bei der Wahl der
Gesellschaftsform und der Ansiedlung der

Netzgesellschaft (Bild 2). Das Modell
«Tochtergesellschaft» ist in der Regel
die am einfachsten umzusetzende
Form.

Wichtig erscheint die Differenzierung

zwischen rechtlicher und
eigentumsrechtlicher Entflechtung, welche
bei den Verteilnetzbetreibern nicht
gefordert ist. Die Eigentumsanteile der
Netzgesellschaft können also zu 100%
bei der integrierten Unternehmung
verbleiben. Gerade deshalb kommt der
operationeilen Entflechtung eine
überragende Rolle zu. Um diese Anforderung

zu erfüllen, sind folgende Mindestkriterien

einzuhalten:
Die für die Leitung des Verteilnetzbetreibers

zuständigen Personen dürfen
keinen betrieblichen Einrichtungen des

integrierten Elektrizitätsunternehmens
angehören, die direkt oder indirekt für
den laufenden Betrieb in den Bereichen

Elektrizitätserzeugung, -Übertragung
und -Versorgung zuständig sind.

Die Handlungsunabhängigkeit der
für die Leitung des Verteilnetzbetreibers

zuständigen Personen muss gewährleistet

sein. Dazu sind Massnahmen zu treffen,

damit die berufsbedingten Interessen
dieser Personen berücksichtigt werden.

Der Verteilnetzbetreiber muss über
tatsächliche Entscheidungsbefugnisse in
Bezug auf Vermögenswerte - die für den

Betrieb, die Wartung oder den Ausbau
des Netzes erforderlich sind - verfügen.
Diese Befugnisse sind unabhängig vom
integrierten Elektrizitätsunternehmen
auszuüben. Er muss über die erforderlichen

Ressourcen personeller, technischer,

materieller und finanzieller Art
verfügen. Die wirtschaftlichen Befugnisse

des Mutterunternehmens und seine

Aufsichtsrechte über das Management
des Verteilnetzbetreibers reduzieren sich
auf die Genehmigung des jährlichen
Finanzplans des Verteilnetzbetreibers und
auf die Festlegung von generellen Grenzen

für die Verschuldung.
Der Verteilnetzbetreiber muss ein

Gleichbehandlungsprogramm aufstellen.
Daraus muss hervorgehen, welche
Massnahmen zum Ausschluss diskriminierenden

Verhaltens getroffen werden. Besondere

Pflichten der Mitarbeitenden im
Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels
sind im Programm festzulegen. Für die

Beobachtung des Programms ist ein

Gleichbehandlungsbeauftragter des

Verteilnetzbetreibers zu bestimmen.
Weiter müssen die Kommunikationsaktivitäten

und die Markenpolitik vertikal

integrierter Verteilnetzbetreiber der-

massen ausgestaltet sein, dass keine
Verwechslung in Bezug auf die Identität
der Versorgungssparte des vertikal
integrierten Unternehmens möglich ist.

Mehrere grössere Schweizer
EVUs sind betroffen
Bei Übernahme von EU-Recht

entspricht die aktuelle Struktur mehrerer
grösserer EVUs in der Schweiz nicht
mehr den gesetzlichen Vorgaben. Sie

müssen ihren Netzbereich in eine separate

Gesellschaft ausgliedern, die

Handlungsunabhängigkeit und tatsächlich
unabhängige Entscheidungsbefugnisse
für die Netzbelange sicherstellen sowie
ein Gleichbehandlungsprogramm
einführen. Das gilt auch für integrierte
EVUs mit weniger als 100000 Kunden,
die in einer Konzernstruktur oder in
einem Unternehmensverbund mit mehr
als 100000 Kunden eingebunden sind.
Inwiefern unabhängige, kleinere
Unternehmen mit weniger als 100000 ange-
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schlossenen Kunden von der Änderung
betroffen sind, lässt sich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Es ist aber
davon auszugehen, dass die Schweizer
Gesetzgebung für diese Gruppe rechtliche

und operationelle Erleichterungen
einführen wird.

Neben der rechtlichen hat die
operationeile Entflechtung mindestens so

grosse Auswirkungen. Sie wird einen
Wechsel im Führungsverständnis herbeiführen

und Einfluss auf die
Unternehmenskultur haben. Aufgrund der
Erkenntnisse aus der Recherche und den

Experteninterviews wird für eine betroffene

Unternehmung empfohlen, die
rechtliche Entflechtung mit der Ausgliederung

einer grossen Netzgesellschaft in
der Form einer Aktiengesellschaft
vorzunehmen, welche zu 100% im Eigentum
der integrierten EVUs steht. Das
Netzeigentum ist der Netzgesellschaft zuzuordnen.

Shared Services sind, wo möglich
und mit den gesetzlichen und regulatorischen

Vorgaben vereinbar, zentral zu
erbringen.

Nachfolgend werden einige der
relevanten Punkte näher beschrieben.

Netzbetreibermodelle
Die Bundesnetzagentur erwähnt die

Formen der «schlanken» und der «grossen»

Netzgesellschaft [8]. Dabei wird die

Unterscheidung zwischen «schlank»
und «gross» auch in Bezug auf die

Zuordnung des Eigentums begründet. In
der Literatur sind verschiedene Ansätze
für Netzbetreiber-Modelle zu finden. Ein
einfaches und gut verständliches Modell
wird von PriceWaterhouseCoopers [9]

vorgeschlagen und ist in Bild 3 dargestellt.

Die Minimal-Ausgliederung deckt die

zwingend vorgeschriebenen gesetzlichen
Vorgaben ab. Die Netzgesellschaft wird

Bild 3 Netzbetreibermodelle.

mit möglichst wenig Personal ausgestattet,

um die geforderten Leitungsaufgaben

des Netzbetreibers und die Aufgaben

mit Entscheidungen zu erfüllen, die
für die Gewährleistung eines

diskriminierungsfreien Netzbetriebs wesentlich
sind. Technische Leistungen und alle
weiteren Aufgaben verbleiben in der

Muttergesellschaft oder sind in anderen
Gesellschaften angesiedelt. Bei der As-

set-Management-Ausgliederung wird
eine klare organisatorische Entflechtung
zwischen Asset Management und Asset
Services umgesetzt. Diese Form bedeutet
eine Verstärkung der Netzgesellschaft,
die zusätzliche Aufgaben des Asset

Managements übernimmt, was zu einem
klaren Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis

zwischen Netzgesellschaft und
Asset Service führt. Die Grenze des

«schlanken» Netzbetreibers wird mit der

Technik-Ausgliederung definitiv
überschritten. Hier werden alle netzbezogenen

Aktivitäten in die Netzgesellschaft
ausgegliedert. Die gesetzlich vorgeschriebene

Trennung zwischen den Netzaufgaben

und den wettbewerblichen Bereichen

wird dadurch aufgrund der
Zugehörigkeit zu einer anderen Legaleinheit
umgesetzt. Bei der Maximal-Ausgliede-
rung werden auch alle Shared-Services-
Funktionen in die Netzgesellschaft
überführt. Finanz- und Rechnungswesen,
Personalwesen etc. sind also in der
Netzgesellschaft vollständig ausgebaut und
funktionieren unabhängig von der
Muttergesellschaft.

Ein generell bevorzugtes Modell lässt
sich nicht ausmachen. Die Modelle sind
für jede Unternehmung individuell zu
bewerten. Relativ deutliche Hinweise
kommen von der regulatorischen Seite.

Die Bundesnetzagentur äussert sich in
der Konkretisierung der gemeinsamen
Auslegungsgrundsätze [10] zu den

Minimalanforderungen. Der entflochtene
Netzbetreiber habe über eine personelle
Grundausstattung zu verfügen, die über
das rein gesetzlich festgelegte Mass
hinausgehe. Er müsse über «eine angemessene

Anzahl an nur ihm verpflichteten,
fachlich hinreichend qualifizierten
Mitarbeitern» verfügen.

Netzeigentum und Pachtlösung
Die Untersuchung hat gezeigt, dass

es wenige Gründe gibt, das Netzeigentum

in der Muttergesellschaft zu belassen

und das Netz an die Netzgesellschaft

zu verpachten. Unter
Berücksichtigung der einfacheren operativen
Umsetzung und der regulatorischen

Bevorzugung ist aufgrund der vorliegenden

Recherche dem Eigentumsmodell
der Vorzug zu geben.

Fazit und Empfehlung
Allen vertikal integrierten EVUs wird

empfohlen, das politische Umfeld und
das Verhältnis zwischen der EU und der
Schweiz laufend zu beobachten, neue
Erkenntnisse auf ihre Wirkung zu
untersuchen und entsprechende Massnahmen
und Aktionen einzuleiten. Jedes EVU
bestimmt selber, ob die rechtliche
Entflechtung als Herausforderung und
Chance wahrgenommen und die Umsetzung

proaktiv angegangen wird.
Alternative Möglichkeiten, beispielsweise

unternehmensübergreifende
Netzgesellschaften, sind frühzeitig zu evaluie-

ren. Spätestens mit dem zweiten
Marktöffnungsschritt ist für die Marktkommunikation

und weitere Massengeschäfte
die Zusammenarbeit mit anderen
Unternehmen zu prüfen, um mögliche Vorteile
auszuschöpfen. Weiter ist die Ansied-
lung aller übrigen Shared Services
hinsichtlich Synergien und Skaleneffekte zu
untersuchen. Die Zentralisierung gewisser

Aufgaben kann die durch eine
Regulierung nach EU-Recht geforderte
Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit und
die Einhaltung der Gleichbehandlung
sicherstellen.

In jedem Fall wird empfohlen, aktiv
zu werden, aber trotzdem Ruhe zu
bewahren und den Blick nach aussen nicht
zu vergessen. Erfahrungen aus Deutschland

haben gezeigt, dass mit einer
frühzeitigen und professionellen
Auseinandersetzung mit dem Thema durchaus
auch Chancen und Potenziale entstehen,
welche in jedem Fall zu nutzen sind.
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ÛÉriÉÉH Séparation des activités des entreprises d'approvisionnement
en énergie en fonction du droit de l'UE
Les dernières évolutions dans la régulation suisse du réseau
Dans le cadre des nouveaux contrats bilatéraux, l'accord sur l'électricité entre la Suisse et
l'UE doit être renégocié. L'UE a fait comprendre à la Suisse qu'elle doit adopter le droit de

l'UE si elle entend participer au marché intérieur européen de l'électricité. Une adoption de ce

droit aurait des répercussions radicales pour les entreprises suisses d'approvisionnement en

énergie qui sont intégrées verticalement, soit celles qui exploitent un réseau et alimentent
leurs clients en électricité. Les dispositions de l'UE concernant la séparation des activités,

telles qu'elles sont définies dans la directive 2009/72/CE, sont beaucoup plus strictes qu'en
Suisse. Elles exigent non seulement une séparation au niveau des informations et de la

comptabilité comme dans notre pays, mais aussi au niveau opérationnel et juridique.
Etant donné qu'en Suisse la majorité des EAE sont intégrées verticalement, plusieurs grandes

entreprises seraient directement concernées par l'adoption du droit européen. C'est pourquoi
les EAE feraient bien d'observer régulièrement les relations entre la Suisse et l'UE, d'analyser
les répercussions des nouvelles directives et de prendre les mesures correspondantes
suffisamment tôt. Es
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• Sie bedienen unsere Software - wir kümmern uns im

Rechenzentrum um Updates und Datensicherungen

Encontrol AG Tel. +41 56 485 90 44

Bremgartenstrasse 2 E-Mail info@encontrol.ch

CH-5443 Niederrohrdorf www.encontrol.ch

«Der Kalibrationshelfer»
Eurocheck CS2099

Stellt für die Kontrolle der
Messfunktionen von NIV-Testgeräten

die benötigen Strom- und Spannungen in
normierten, genauen Werten zur Verfügung

o i/nLU IU
SYSTEME AG

Messgeräte • Systeme • Anlagen
Zur Kontrolle und Optimierung des Verbrauches elektrischer Energie

Brüelstrasse 47 CH-4312 Magden Telefon 061-845 91 45 Telefax 061-845 91 40

E-Mail: elko@elko.ch Internet: www.elko.ch
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electrosuisse^

Ihre Sicherheit: C BP
LANZ Stromschienen 25 A - 6000 A
• LANZ EAE metallgekapselt 25 A - 4000 A IP 55

für die ander- und erweiterbare Stromversorgung von
Beleuchtungen, Anlagen und Maschinen in Labors, Werkstätten,
Fabriken, Zweckbauten etc. Abgangskästen steckbar.

• LANZ HE giessharzvergossen 400 A - 6000 A IP 68
Die weitbeste Stromschiene. 100 % korrosionsfest. 3-fach geprüft:
1. auf Erdbebensicherheit SIA 261 (EMPA), 2. auf Schockwiderstand
1 bar (ACS) und 3. auf Funktionserhalt 90 Min. (Erwitte). Abgangskästen

auch IP 68. EN / IEC typengeprüft. Geprüfte Abschirmung
für höchste EMV-Ansprüche (1 Microtesla in 1 m Abstand). Auch
mit 200 % Neutralleiter. Anschlussköpfe standard oder nach
Kundenspezifikation Extrem kurze Planungs- und Produktionstermine.

Speziell empfohlen zur Verbindung Trafo-Hauptverteilung,
zur Stockwerk-Erschliessung in Verwaltungsgebäuden,
Rechenzentren und Spitälern. Für Sportstadien, Kraftwerke,
Bahn- und Strassentunnel, Kehrichtverbrennungs-, Ab-
wasserreinigungs- und alle Aussenanlagen. Beratung,
Offerte, rasche und preisgünstige Lieferung weltweit von

lanz oensingen ag 4702 Oensingen Tel. 062 388 21 21

Mich interessieren Stromschienen. Senden Sie Unterlagen.
Könnten Sie mich besuchen? Bitte tel. Voranmeldung!

Name / Adresse / Tel
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lanz oensingen ag
CH-4702 Oensingen Südringstrasse 2

Telefon 062 388 21 21 Fax 062 388 24 24
www.lanz-oens.cominfo@lanz-oens.com
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